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Umlagefähigkeit 
der Grundsteuer
Brandenburg ist 
nicht Berlin …

Von Lars Eichert, Landesvorsitzender Haus & Grund Brandenburg

Mieterhöhungs-Guide
Potsdam/Brandenburg 2018
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Mieterhöhungsmöglichkeiten
in

Die Fakten
Ein Leitfaden für Praktiker – Vermieter und 
Hausverwalter –, die in Potsdam und Um-
gebung eine Mieterhöhung gemäß § 558 
BGB, also unter Hinweis auf die gestiegene 
sog. ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen 
wollen. Alles, was zur „Mechanik“ des § 558 
BGB gesagt wird, gilt auch für andere Ge-
meinden, gleichgültig, ob dort ein Mietspiegel 
existiert oder auf andere Begründungsmittel 
(Vergleichswohnungen, Gutachten) zurück-
gegriffen werden muss. Dies gilt insbesondere 
für die Checkliste zur Mieterhöhung und die 
Berechnungs- und Fallbeispiele. Da Potsdam 
und Berlin im gleichen Verfl echtungsraum 
liegen, sind viele Verwalter den Umgang mit 
dem Berliner Mietspiegel gewohnt. Deshalb 
wird auch auf unterschiedliche Regelungen 
beider Mietspiegel hingewiesen.  

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt im 
Bereich der Spanneneinordnung, da hier wirt-
schaftliches Potential, das richtig genutzt sein 
will, besteht.

Da etliche Mietspiegel veraltet sind oder im 
Ein- und Zweifamilienhausbereich keine aus-
reichenden Mieterhöhungen erlauben und 
viele Gemeinden nicht über einen Mietspie-
gel verfügen, werden die Möglichkeiten zur 
Begründung von Mieterhöhungen mit drei 
Vergleichsmieten und die immer noch unter-
schätzten Möglichkeiten der sog. Indexmiete, 
die seit 2001 vereinbart werden kann, erläutert.

Ein Katalog von mehr als 60 typischen Fall-
beispielen rundet die Darstellung ab.

Klassisches DIN A5 Format. 114 Seiten.

Niedriger Preis
Mieterhöhungsmöglichkeiten in Potsdam und 
Umgebung, durch Benennung von Vergleichs-
wohnungen; Indexmieterhöhung; Fallbeispiele, 
Formularmuster, Musterschreiben, aktuelle Über-
sicht über Mietspiegel im Land Brandenburg. Von 
RA Gunter Knierim, Vorsitzender von Haus & 
Grund Potsdam und Umgebung e. V.
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Potsdam und Brandenburg … aber das scheinen nicht alle verstanden zu haben, denn 
die noch amtierende Brandenburger Landesregierung hat 
erklärt, sie werde die Berliner Bundesratsinitiative unter-
stützen, mit der den Vermietern verboten werden soll, die 
Grundsteuer auf die Miete umzulegen. Diese Erklärung 
verkennt nicht nur, dass Brandenburg eine deutlich höhere 
Eigentumsquote als Berlin hat und damit die Interessen von 
mehr als der Hälfte der Brandenburger Bürger missachtet 
werden. Eine solche Erklärung geht auch einfach an der 
Realität vorbei und verspricht mal wieder mehr, als die 
Politik wirklich halten kann.
Bereits jetzt hat sich die Mehrheit der Bundesländer gegen 
eine solche Regelung ausgesprochen. Aber selbst wenn die 
Entscheidung anders ausfiele, wäre zu berücksichtigen, dass 
eine Gesetzesänderung nicht rückwirkend erfolgen darf. 
Sollte die Grundsteuer durch den Gesetzgeber aus der Liste 
der aufgezählten Kosten in der Betriebskostenverordnung 
gestrichen werden, so wäre dies immer noch kein Verbot 
der Umlage, und der Vermieter könnte immer noch die 
Umlage im Mietvertrag vereinbaren. 
Bei der Grundsteuer handelt es sich offensichtlich um 
„Kosten, die dem Eigentümer … durch das Eigentum ent-
stehen“. Gerade diese Kosten sind aber umlagefähige Be-
triebskosten. Auch für alte Mietverträge, die lediglich auf die 
Betriebskostenumlageverordnung Bezug nehmen, würde 
die Umlegbarkeit erhalten bleiben, da bei Abschluss des 
Vertrages die Grundsteuer noch in der Aufzählung enthalten 
und damit vereinbart war. Sollte dem Gesetzgeber jedoch 
tatsächlich eine Regelung gelingen, die es für den Vermieter 
ausschließt, zukünftig die Grundsteuer umzulegen, müsste 
der Vermieter diese Kosten in seine Miete einrechnen. Die 
Wohnkosten würden letztendlich also nicht sinken, sondern 
es würde nur mal wieder verschleiert, dass der Staat und 
nicht der Vermieter das Wohnen teurer macht.
Wenn die Politiker es wirklich ernst meinen würden mit der 
Absicht, das Wohnen nicht ständig zu verteuern, sondern 
bezahlbar zu halten, könnten sie einfach die Grundsteuer 
abschaffen. Dadurch würden nicht nur die Mieter entlastet, 
sondern alle Bürger. Der Einnahmeverlust der Gemeinden 
könnte durch einen höheren Gemeindeanteil an den Ein-
nahmen aus der Einkommensteuer ausgeglichen werden. 
Dies hätte den entscheidenden Vorteil, dass es wesentlich 
einfacher und gerechter wäre als alle bisher diskutierten 
Neuregelungen der Grundsteuer. 
Angesichts der derzeit deutlich gestiegenen Steuereinnah-
men könnten der Bund und die Länder dies gut verkraften. 
Diese Lösung hätte zudem den Vorteil, dass sie sozial gerecht 
ist. Wer viel verdient, zahlt auch höhere Steuern.


